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Einleitung 

Alle Schweizer Kantone bieten integrative 
und separative schulische Massnahmen für 
Lernende mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf an. Die Etablierung und Weiterent-
wicklung integrativer Schulformen ist gesetz-
lich breit verankert. So fordern auf nationaler 
Ebene das Behindertengleichstellungsgesetz 
(BehiG, 2002) und das Sonderpädagogik-
Konkordat (EDK, 2007) und international die 
in der Schweiz im Jahr 2014 ratifizierte UN-
Behindertenkonvention (UNO, 2006) einen 
Ausbau integrativer Bildungsstrukturen. 
Demzufolge wurden in den letzten 20 Jahren 
integrative Angebote sukzessive ausgebaut 

und weiterentwickelt. Sonderklassen für 
 Lernende mit so genannt leichtem besonde-
rem Bildungsbedarf wurden im Zuge der In-
tegrationsbewegung mehrheitlich abgebaut, 
sind jedoch nach wie vor in vielen Kantonen 
vorhanden. 

Aktuelle Bildungsstatistiken (BfS, 2020) 
zeigen, dass sich kantonale Unterschiede bei 
den Integrations- und Separationsquoten ab-
zeichnen (Lanners, 2021). Die Chance, von inte-
grativer Schulung profitieren zu können, hängt 
somit vom Wohnort ab. Weiter können regio-
nale Unterschiede bei der Ausgestaltung son-
derpädagogischer Massnahmen zu Bildungs-
ungleichheiten führen. Kummer Wyss (2012) 

Caroline Sahli Lozano und Dshamilja Adeifio Gosteli

Sonderklassen und integrative Förderung  
im nationalen Vergleich
Mögliche Auswirkungen der kantonalen Umsetzungsrichtlinien auf Betroffene 
und Schulteams

Zusammenfassung
Die integrative Förderung und die Sonderklassen sind niederschwellige sonderpädagogische Massnahmen, die in der 
Schweiz ganz unterschiedlich vergeben, benannt und umgesetzt werden. Gesetzliche Grundlagen und Forschungsbe-
funde zeigen zwar, dass die integrative Förderung den separativen Settings vorzuziehen ist. Trotzdem führen rund 
zwei Drittel der Kantone noch Sonderklassen. Im Bereich der integrativen Förderung zeigen sich Unterschiede bezüg-
lich Finanzierung, Gutachten, Zeugniseintrag und Kombination mit weiteren Massnahmen. Diese wirken sich auf 
 Betroffene und auf die Ausgestaltung der Schulsettings vor Ort aus.

Résumé
Le soutien intégratif et les classes spéciales sont des mesures de pédagogie spécialisée qui sont attribuées, nommées 
et mises en œuvre de manière disparate en Suisse. Bien que les bases légales et les résultats de la recherche indiquent 
que le soutien intégratif est préférable aux mesures séparatives, environ deux tiers des cantons disposent encore de 
classes spéciales. On relève, dans le domaine du soutien intégratif, des disparités en ce qui concerne le financement, 
les rapports d’expertise (médicale et thérapeutique), la mention dans le bulletin scolaire et la combinaison avec 
d'autres mesures. Ces différences ont des conséquences pour les personnes concernées ainsi que pour l’aménage-
ment des environnements scolaires.

Permalink: www.szh-csps.ch/z2022-04-02
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sowie Sahli Lozano et al. (2021a, 2021b) zeigen 
in ihren Übersichten über  nationale Umset-
zungsrichtlinien, dass die sonderpädagogi-
schen Massnahmen je nach Kanton unter-
schiedlich vergeben und umgesetzt werden. 

Hier knüpfen wir mit dem vorliegenden 
Beitrag an. Wir erörtern, welche kantonalen 
Unterschiede es bei der Ausgestaltung son-
derpädagogischer Massnahmen gibt und wie 
sich diese auf die Bildungschancen von Ler-
nenden mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf und auf Schulteams auswirken können. 
Wir fokussieren uns auf die Massnahmen 
 integrative Förderung (nachfolgend als IF 
 bezeichnet) und Sonderklassen, die gemäss 
dem Sonderpädagogik-Konkordat zu den 
einfachen respektive niederschwelligen 
Massnahmen für Lernende mit besonderem 
Bildungsbedarf gehören.

Im Folgenden definieren wir zuerst die 
beiden Massnahmen und ordnen sie histo-
risch ein. Anschliessend werfen wir einen 
Blick auf unsere interaktive digitale Landkar-
te und das dazugehörige E-Book (Sahli Loza-
no et al., 2021b, 2021a), die einen Überblick 
über integrative und separative Massnahmen 
in der Schweiz geben, und fassen zentrale Er-
gebnisse zur IF und zu den Sonderklassen zu-
sammen. Die Ergebnisse diskutieren wir 
schliesslich unter dem Blickwinkel von Bil-
dungsungleichheiten.

Das Sonderpädagogik-Konkordat

Das 2011 in Kraft getretene Sonderpädagogik-
Konkordat sorgt über die Kantonsgrenzen 
hinweg für ein vergleichbares Angebot für 
Lernende mit besonderem Bildungsbedarf. 
Obwohl offiziell nicht alle Kantone dem 
 Konkordat beigetreten sind, orientieren sie 
sich daran bei der Ausgestaltung der Mass-
nahmen im Bereich Sonderpädagogik. Das 
Konkordat verpflichtet die unterzeichnenden 
Kantone, die schulische Integration von Ler-

nenden mit besonderem Bildungsbedarf um-
zusetzen und sonderpädagogische Massnah-
men zur Verfügung zu stellen. 

Um die sonderpädagogischen Massnahmen 
im Bereich der obligatorischen Schule zwi-
schen den Kantonen zu harmonisieren, ver-
fügt das Sonderpädagogik-Konkordat über 
drei Instrumente: (1) eine gemeinsame Termi-
nologie, (2) Qualitätsstandards und (3) das 
Standardisierte Abklärungsverfahren (SAV). 
Das Konkordat legt fest, dass die integrative 
Schule separativen Settings wie Sonderklas-
sen oder Sonderschulen vorzuziehen ist. Im 
Konkordat wird abhängig von ihrem Intensi-
tätsgrad zwischen den einfachen Massnah-
men und den verstärkten Massnahmen un-
terschieden. Die einfachen Massnahmen sind 
auch unter der Bezeichnung nicht verstärkt 
oder niederschwellig bekannt.

Einfache Massnahmen umfassen gemäss EDK: 
• die niederschwellige, integrative Förderung,
• die angepassten Lernziele,
• den Nachteilsausgleich und 
• die Sonderklassen (EDK, 2007). 

Verstärkte schulische Massnahmen umfas-
sen die integrative sowie separative Sonder-
schulung und werden gesprochen, wenn ein-
fache Massnahmen nicht ausreichen. 
Verstärkte Massnahmen wie die Sonderschu-
len und die integrative Sonderschulung 
zeichnen sich unter anderem durch einen 
 höheren Spezialisierungsgrad der Fachperso-
nen aus und werden längerfristiger verordnet 
(EDK, 2007). 

Es hängt vom Wohnort ab, ob man von  
einer integrativen Schulung profitieren kann 
oder nicht.
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Begriffsklärungen und aktueller 

Stand 

Sonderklassen sind Teil des sonderpädagogi-
schen Grundangebots. Im Vergleich zu Regel-
klassen sind sie kleiner. In ihnen werden 
Schüler:innen mit möglicher Entwicklungs-
gefährdung oder Schwierigkeiten im Unter-
richt separiert unterrichtet. Diese Klassen 
wurden ab den 1920er-Jahren mit dem Ziel 
geschaffen, die Lerngruppen zu homogeni-
sieren. Man erhoffte sich dadurch eine bes-
sere Förderung der Lernenden mit Schul-
schwierigkeiten. In der zweiten Hälfte der 
1970er-Jahre erreichten die Sonderklassen 
anzahlmässig ihren Höhepunkt. 

Im Laufe der 1980er-Jahre ging die Zahl der 
Sonderklassen wieder zurück. Die Klassen-
schliessungen erfolgten aus pragmatischen, 
oft schulorganisatorischen Gründen (zu lan-
ge Schulwege, zu hohe Schüler:innenzahlen) 
und weniger aus pädagogisch begründeten 
Integrationsversuchen. Dennoch führten diese 
Entwicklungen hin zur schulischen Integra-
tion. Von schulischer Integration ist die Rede, 
wenn Lernende mit und ohne besonderem 
Bildungsbedarf gemeinsam in Regelklassen 
unterrichtet werden (EDK, 2013), wobei die 
Schüler:innen mit Beeinträchtigungen die 
nötige Unterstützung und Förderung vor Ort 
erhalten (Eckhart, 2005). Aufgrund der Men-
schenrechte, neuer Forschungsergebnisse 
und positiver Erfahrungen aus Integrations-
versuchen entstand sie als eine Gegenbewe-
gung zur Separation (Bless, 2007; Haeberlin 
et al., 2003). 

Heute wissen wir, dass integrierte Ler-
nende, die in Bezug auf Schulleistungen, IQ, 

Heute wissen wir: Integrierte Schülerinnen 
und Schüler machen grössere Lernfortschritte 
und haben bessere Ausbildungschancen.

Geschlecht und sozialer/nationaler Herkunft 
vergleichbar sind mit Lernenden in Sonder-
klassen, grössere Lernfortschritte machen 
und bessere Ausbildungschancen haben. Da-
rüber hinaus haben Studien gezeigt, dass sich 
die Integration nicht negativ auf Lernende 
ohne besonderen Bildungsbedarf auswirkt 
(vgl. u. a. Aellig et al., 2021). Zusammen mit 
den rechtlichen Grundlagen, die allesamt die 
Etablierung und Weiterentwicklung integra-
tiver Schulformen fordern, hat das dazu ge-
führt, dass Lernende mit besonderem Bil-
dungsbedarf seit Beginn des 21. Jahrhunderts 
zunehmend integrativ gefördert werden.  
Seit Inkrafttreten des Behindertengleichstel-
lungsgesetzes im Jahr 2004 zeigt sich, dass 
die Separationsquote um rund 40 % gesun-
ken ist und im Jahr 2016 noch bei 3,4 % lag 
(BfS, 2020; Lanners, 2018, 2021). Aktuell 
werden noch 3,2 % der Lernenden der obli-
gatorischen Schule separativ unterrichtet: 
1,8 % an Sonderschulen und 1,4 % in Sonder-
klassen (BfS, 2020).

Analyse der kantonalen Richtlinien 

Um die kantonalen Unterschiede bei der Aus-
gestaltung der IF und den Sonderklassen zu 
untersuchen, greifen wir auf Daten aus dem 
InSeMa-Projekt zurück. InSeMa steht für 
 Integrative und Separative Massnahmen. Ziel 
 dieses Kooperationsprojekts zwischen der PH 
Bern und dem Schweizer Zentrums für Heil- 
und Sonderpädagogik (SZH) war es, eine 
standardisierte schweizweite Bestandsauf-
nahme über Vorhandensein, Benennung und 
Umsetzungsrichtlinien im Bereich der schuli-
schen Integration und Separation hervorzu-
bringen und eine nationale Übersicht über die 
verschiedenen integrativen und separativen 
schulischen Massnahmen zu erstellen. 

Um die Übersicht zusammenzustellen, 
haben wir zuerst alle kantonalen Richtlinien 
gesucht und analysiert. Diese enthielten aber 
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nicht alle gewünschten Informationen. Daher 
haben wir einen Fragebogen entwickelt, um 
die kantonal verantwortlichen Personen zur 
Vergabe und Umsetzung der Massnahmen zu 
befragen. Nach der Erprobung und Überar-
beitung der ersten Fragebogenversion be-
fragten wir die Verantwortlichen aus allen 
Kantonen mittels einer standardisierten On-
linebefragung. Die Ergebnisse werteten wir 
anhand eines Kategoriensystems aus und 
fassten zu jedem Kanton die wichtigsten In-
formationen in Form von Porträts zusammen. 
Die zentralen Aspekte aus den Porträts über-
führten wir in eine interaktive digitale Land-
karte (www.szh.ch/de/phberninsema#; Sahli 
et al., 2021a), die durch die Verantwortlichen 
geprüft wurde. Die digitale Landkarte hat 
das Ziel, die Informationen möglichst verein-

heitlicht bereitzustellen, damit ein Vergleich 
über die Kantonsgrenzen hinweg möglich ist. 
Es liegen zu allen Kantonen ausser zu Solo-
thurn und Appenzell Innerrhoden differen-
zierte Informationen vor. 

Für die nachfolgenden Analysen haben 
wir den kantonalen Porträts und der digitalen 
Landkarte die Informationen zu Sonderklas-
sen und zur integrativen Förderung entnom-
men. Wir interessieren uns für die die Aspekte 
Vorhandensein, Benennung, Zielgruppe, Fi-
nanzierung, Gutachten und Verantwortlich-
keiten. Anschliessend fassen wir die Ergebnis-
se zusammen und diskutieren sie mit Fokus 
auf Bildungsungleichheiten. Die Informatio-
nen finden Sie auch in unserem kostenlosen 
E-Book (www.szh-csps.ch/b2021-01; Sahli 
Lozano et al., 2021b). 

Kantone mit Sonderklassen keine Sonderklassen Kantone ohne Angaben
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Abbildung 1: Nationale Übersicht über die Kantone mit Sonderklassen

http://www.szh.ch/de/phberninsema#
http://www.szh-csps.ch/b2021-01
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Sonderklassen

Aus der Analyse geht hervor, dass in 7 Kan-
tonen (AR, BS, FR, GR, LU, OW und TI) keine 
Sonderklassen mehr geführt werden (Abb. 1). 
Während in Kantonen, die noch Sonderklas-
sen führen, ein Teil der finanziellen Ressourcen 
in die Separation fliesst, kommen in Kanto-
nen, die keine Sonderklassen führen, die ge-
samten Ressourcen der Integration zugute. 

Die Bezeichnungen variieren kantonal 
und je nach Zyklus. Folgende wurden ge-
nannt: Kleinklasse, Werkjahr, Werkschule, 
Werkklasse, Förderklasse, Hilfsklasse, Klasse 
zur besonderen Förderung, Sonderklasse, In-
tegrationsklasse, Förderstruktur und beson-
dere Klasse. 

Auch die Bezeichnungen der Zielgruppen 
unterscheiden sich je nach Kanton stark. Oft 
werden pro Kanton mehrere Zielgruppen auf-
geführt. Genannt werden Lernende mit Lern-
schwierigkeiten, speziellem schulischem und 
sozialem Lernbedarf, mit Lernbeeinträchti-
gungen oder Lernrückstand, mit Verhaltens-
auffälligkeiten, fremdsprachige Kinder und 
«Lernende, welche nicht in Regelklassen un-
terrichtet werden können». 

In 7 von 16 Kantonen mit Sonderklassen ist 
kein Gutachten einer anerkannten Fachstelle 
nötig für die Verordnung der Massnahme. 

Integrative Förderung 

In allen Kantonen gibt es neben den Sonder-
klassen die integrative Förderung (IF). Auch 
diese Massnahme wird in den Kantonen un-
terschiedlich bezeichnet: Integrative Förde-
rung (BS, BE, GR, LU, NW, OW und ZH), inte-
grierte Heilpädagogik (AG), Grundangebot 
(GL) und besondere Förderung (ZG). 

Die Zielgruppe dieser Massnahme wird 
kantonal ebenfalls uneinheitlich beschrieben: 
Genannt werden beispielsweise Lernende  
mit einer körperlichen und/oder kognitiven 
Beeinträchtigung sowie Dyslexie, Dyskalkulie, 

einer Sprachentwicklungsstörung oder ADHS 
und/oder ASS sowie Lernende, die Verhal-
tensauffälligkeiten zeigen oder über unzurei-
chende Kenntnisse der Unterrichtssprache 
verfügen. 

Oft wird eine ganze Palette an Gründen 
genannt, die eine IF nach sich ziehen können. 
Die IF wird in zwei Kantonen (BL und TI) rein 
kindbezogen finanziert. Das heisst, dass für 
Kinder mit besonderem Bildungsbedarf ge-
wisse Lektionen gesprochen werden (oft an 
den ermittelten Bedarf gekoppelt). Demge-
genüber steht die sogenannte poolbezogene 
Finanzierung, welche in den übrigen erfass-
ten Kantonen angewendet wird. Die Schul-
gemeinden erhalten einen Pool an Lektionen, 
dessen Grösse je nach Anzahl der Lernenden 
und oft auch in Abhängigkeit von der sozia-
len Belastung einer Schulgemeinde (Sozial-
index) berechnet wird. Der Lektionenpool 
schwankt zwischen 12 und 34 Lektionen Un-
terstützung durch eine Heilpädagog:in pro 
100 Schüler:innen. Hier ist ein Vergleich 
schwierig, da je nach Kanton weitere unter-
schiedliche Massnahmen aus demselben 
Pool finanziert werden (z. B. Logopädie und 
Psychomotoriktherapie). 

Die IF wird in sechs Kantonen (BL, D-FR, 
F-FR, BL, ZG, GE und GR) im Zeugnis doku-
mentiert. In den meisten anderen Kantonen 
wird sie nicht vermerkt oder nur dann, wenn 
die IF mit einer Lernzielanpassung einher-
geht. Lernende mit einer Lernzielanpassung 
hingegen erhalten nur in sechs der erfassten 
Kantone (AG, D-FR, LU, OW, TG und ZG) 
zwingend auch IF. In den anderen Kantonen 
ist eine Lernzielanpassung nie oder nur opti-
onal mit IF gekoppelt. 

Die Verantwortung für die Umsetzung 
der Massnahme wird in 15 Kantonen (AG, 
AR, BL, BS, BE, GR, OW, SH, SZ, TI, UR, VD, 
VS, ZG und ZH) von der Lehrperson und der 
Schulischen Heilpädagog:in getragen. In 
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sechs Kantonen (D-FR, F-FR, GE, GL, JU, NW 
und SG) ist die Schulische Heilpädagog:in für 
die Umsetzung verantwortlich. In den Kanto-
nen Luzern und Thurgau trägt die Lehrperson 
die Verantwortung und im Kanton Tessin die 
Lehrperson, die Schulische Heilpädagog:in 
und zusätzlich noch die Schulassistenz. Im 
Kanton Neuenburg werden die Zuständigkei-
ten auf Schulebene geregelt. 

Abschliessend gilt es anzumerken, dass 
die kantonalen Grundlagen, die in den Kanto-
nen die Massnahmen im Bereich Sonderpä-
dagogik regeln, nicht abschliessend über die 
Vergabe und Umsetzung der Massnahmen 
bestimmen. Sie liefern lediglich die Vorgaben, 
innerhalb derer sich die teilautonomen Schu-
len je nach Kanton mehr oder weniger frei be-
wegen können. So können beispielsweise in 
den meisten Kantonen, die noch Sonderklas-
sen führen, die Schulen entscheiden, ob und 
wie viele Ressourcen sie in Sonderklassen und 
wie viele sie in die Integration investieren. 

Diskussion 

Der Blick auf die Sonderklassen und auf die 
IF zeigt, dass diese beiden Massnahmen 
schweizweit sehr unterschiedlich benannt, 
vergeben und umgesetzt werden. Dies be-
deutet für betroffene Lernende und für Mit-
arbeitende in Schulteams, dass sie je nach 
Kanton unterschiedliche Rahmenbedingun-
gen antreffen, welche sich wiederum auf die 
Bildungschancen, die Lern- und die Arbeits-
bedingungen auswirken können. 

Die Analysen zeigen, dass die meisten 
Kantone im Bereich der einfachen Massnah-
men immer noch Sonderklassen führen. Dies, 
• obwohl die rechtlichen Grundlagen auf 

Integration abzielen, 
• obwohl man weiss, dass Lernende aus be-

nachteiligten sozialen Schichten oder mit 
Migrationsgeschichte in Sonderklassen 
deutlich überrepräsentiert sind, und

• obwohl die Forschung die Vorteile schuli-
scher Integration im Vergleich zur Separa-
tion längst verdeutlicht hat.

Dies hat zur Folge, dass in diesen Kantonen 
die Ressourcen in die Umsetzung integrativer 
und separativer Massnahmen fliessen. Des-
halb stehen für die IF weniger Mittel zur Ver-
fügung als in Kantonen, in welchen alle Res-
sourcen für die Integration genutzt werden. 

Darüber hinaus signalisiert das Führen von 
Sonderklassen, dass Schüler:innen mit be-
sonderem Bildungsbedarf nicht in die Regel-
schule gehören. Das wirkt sich negativ auf 
die Haltung gegenüber der Integration aus 
(Sahli Lozano et al., 2017). Werden Sonder-
klassen geführt, erscheint es – insbesondere 
vor dem Hintergrund der sozialen und natio-
nalen Herkunft – sinnvoll, eine Zuweisung zu 
veranlassen, die auf einem Gutachten einer 
Fachinstanz basiert. Dies ist in 7 von 17 Kan-
tonen mit Sonderklassen nicht der Fall. 

Auch bei der integrativen Förderung gibt 
es grosse kantonale Unterschiede. Die Ziel-
gruppen unterscheiden sich stark und die Be-
zeichnungen des Bildungsbedarfs sind unein-
heitlich. Weiter unterscheidet sich die Anzahl 
Unterstützungslektionen erheblich. Hier ist je-
doch ein interkantonaler Vergleich schwierig, 
da je nach Kanton unterschiedliche Mass-
nahmen (z. B. IF Logopädie, Deutsch als Zweit-
sprache) aus demselben Pool an Unterstüt-
zungslektionen finanziert werden. 

Nicht in allen Kantonen braucht es für 
 eine niederschwellige Massnahme ein Gut-
achten. In Kantonen, in denen kein Gutach-
ten erforderlich ist, besteht die Möglichkeit, 

Obwohl die Vorteile schulischer Integration 
überwiegen, führen die meisten Kantone 
noch immer Sonderklassen.
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dass Lernende rascher und unkomplizierter 
Zugang zur IF erhalten. Im Gegenzug besteht 
aber die Gefahr, dass die Ressourcen weniger 
stark entlang des Bedarfs vergeben werden 
und somit nicht diejenigen Kinder profitieren, 
die IF am nötigsten brauchen.

Zudem werden die niederschwelligen 
Massnahmen nicht in allen Kantonen im 
Zeugnis vermerkt. Ein Zeugniseintrag kann 
mit einer Stigmatisierung der Betroffenen 
einhergehen und weitere negative Effekte 
wie tiefere Leistungserwartungen durch die 
Lehrperson nach sich ziehen. Deshalb er-
scheint es sinnvoll, dass in der Mehrzahl der 
Kantone darauf verzichtet wird. Oft wird ein 
Zeugniseintrag nur dann vorgenommen, 
wenn gleichzeitig zur IF die Lernziele nicht er-
reicht oder angepasst wurden. Hierbei fällt 
auf, dass Lernzielanpassungen nur in fünf 
Kantonen zwingend mit IF einhergehen. Es 
wäre wünschenswert, dass eine Lernziel-
reduktion stets an die IF gekoppelt wäre  
und dass ausgebildete Schulische Heilpäda-
gog:innen die IF umsetzen würden. Dies ist 
leider nicht in allen Kantonen gewährleistet 
und bezüglich der Verantwortlichkeiten für 
die Umsetzung der IF gibt es wiederum kan-
tonale Unterschiede. 

Auch bei den integrativen Massnahmen 
gilt es abschliessend zu sagen, dass die Schu-
len je nach Kanton bei der Ausgestaltung der 
IF einen kleineren oder grösseren Spielraum 
haben. Diesen gilt es gezielt zu nutzen, um 
Lernende mit besonderem Bildungsbedarf 
möglichst gut zu unterstützen und mit dem 
gesamten Schulteam eine «gute Schule für 
alle» zu entwickeln. 
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